
Vorbemerkungen zum Personalhaushalt

Ersatz(plan)stellen werden zahlenmäßig in einer eigenen Spalte der Übersichten der ku- und kw-Vermerke in der Gesamtübersicht
und in den einzelnen Kapiteln nachgewiesen.

1.

Ersatz(plan)stellen im Zusammenhang mit der Gewährung von Altersteilzeit sind mit dem Vermerk "kw mit Ausscheiden der
Altersteilzeitbeschäftigten" ausgewiesen.

Die sonstigen Ersatz(plan)stellen sind in der Übersicht mit der Kurzformulierung "Ersatzplanstelle" bzw."Ersatzstelle" ausgewiesen,
die Kurzformulierung entspricht dabei dem folgenden Wortlaut eines kw-Vermerks:

bei Titeln der Gruppe 422: kw - nach Rückkehr der abgeordneten Beschäftigten - mit Übernahme der Ersatzkraft in eine oder
die nächste frei werdende Planstelle ihrer Besoldungsgruppe oder mit Versetzung der Beschäftigten oder ihrem Ausscheiden
aus dem Dienst

-

bei Titeln der Gruppe 428: kw - nach Rückkehr der abgeordneten Beschäftigten - mit Übernahme der Ersatzkräfte in eine
freie oder die nächste frei werdende Stelle ihrer Entgeltgruppe oder Planstelle der entsprechenden Besoldungsgruppe oder
mit Versetzung der Beschäftigten oder ihrem Ausscheiden aus dem Dienst

-

Gleiches gilt sinngemäß für die sonstigen Ersatz(plan)stellen im Bereich der Titel der Hauptgruppe 6 bei den institutionell geför-
derten Zuwendungsempfängern/Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO.

AT B ist die Kurzbezeichnung für Arbeitsverhältnisse mit Verträgen nach Anlage 1a oder 1b des BMI-Rundschreibens vom
18. November 2005 - D II 2 - 220 234 - in der jeweils geltenden Fassung.

2.

Anzahl der im Haushaltsjahr 2006 eingesetzten Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen (umgerechnet auf vollbeschäftigte Ar-
beitskräfte im Haushaltsjahr) und Auszubildende (Jahresdurchschnitt):

AuszubildendeArbeitskräfte
mit befristeten VerträgenTitelKapitel

3.

68,056,0427 090901

145,089,0427 090903

-132,0427 490903

--427 690903

29,012,0427 090904

-2,0427 290904

-62,0427 390904

9,010,0427 090906

-3,0427 390906

123,0102,0427 090907

-1,0427 190907

-115,0427 490907

8,05,0427 090908

-10,0427 190908

23,442,8427 090909

-38,0427 590909

-14,5427 790909

-17,0427 090910

405,4711,3Zusammen

Arbeitsplatzbeschreibungen für alle Stellen der Gruppe 428 des Einzelplans (einschließlich der Stellen der institutionell geför-
derten Zuwendungsempfänger/Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO) liegen vor,

4.

mit teilweiser Ausnahme von Kap. 0901 (Entgeltgruppen E 14, E 13 und E 10 ), weil es sich um Arbeitsplätze handelt, die
vorübergehend mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind, für die eine Verbeamtung vorgesehen ist.

-

mit teilweiser Ausnahme von Kap. 0901 Tit. 428 01, weil aufgrund von Umstrukturierungen infolge der Ressortteilung und
der Bildung des BMAS in bestimmten Bereichen Arbeitsplätze neu bewertet und beschrieben werden müssen. Darüber hinaus

-

machen die jährlichen Einsparungen und Stellenwegfall Umstrukturierungen von Arbeitsplätzen erforderlich, deren Neube-
wertungen abschließend noch vorgenommen werden müssen.

mit teilweiser Ausnahme von Kap. 0904: Arbeitsplatzbeschreibungen für die überwiegende Zahl der Stellen der Gruppe 428
liegen vor. Soweit für einzelne Stellen aufgrund aktueller organisatorischer oder personeller Maßnahmen keine Arbeitsplatz-
beschreibungen vorliegen, werden diese zeitnah erstellt.

-

mit teilweiser Ausnahme von Kap. 0908 Tit. 428 01, weil aufgrund des Bonn/Berlin-Umzuges sowie organisatorischer und
personeller Maßnahmen für einzelne Stellen aktuelle Arbeitsplatzbeschreibungen nicht zeitnah erstellt werden konnten.

-
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